
E  I1 (AnglikanischeToleranz.)Endlich hat das englische
Parlament(Dezember. Ce1N Gesetz aNSCHNOMMECN, ;Wek‘:hes
iUür die Katholiken das Verbot der Prozessionenun desTragens
der geistlichenKleıdung außerhalbder ırche und der Wohnung
der Geistlichen beseıtigt. Ausgeschlossen bleiben aber
och diıe Katholiken VON der englischen Thronfolge und dem
mte des Lordkanzlers. ucCh können sie nıcht das Präsen-
tationsrecht für C1LH6: anglıkanısche PIiründe ausüben (Archiv

A-R 19927 7536)
Graz. ProfDr arıng.
XR (Einhebung des sogenanntenKirchgeldes.) In Preußen

estehen staatliche Kirchensteuergesetze, quft Grund welcher
miıt staatlıcher Zwangsgewalt Kirchensteuern ZUT Deckung der
Bedürinıisse der katholischen Kirchengemeinde eingehoben
werden können. Da hiebei dıe Einkommensteuer allein den
Verteilungsmaßstab abgiıbt, omm Unbilligkeiten. ST
dem reichen diese Kirchensteuern ZDeckungder Auslagen
nicht mehr hın er wird e1INeE TelLN kirchliche Steuer, das
Kirchgeld eiriéefühft. KıneZwangseintreibung tindetN1C STAa
Verpflichtet sınd ZUT _eistung es Kirchgeldes dıe Kiırchen-
steuerverpflichteten, die das DE Lebensjahr vollendet en
Befreit sınd Ehefrauen un Arme.Das Kıirchgeld- beträgt
der Diözese Osnabrück für e1MN Jahr Keichsmark, bei
Staifelung E Z Reichsmar (Archiv R: 1927, 746)

Graz. PTO] Dr arıng.
X IV (Kirche un Rundfunk. DieBischofskonferenz ]

hat 1926 folgendes beschlossen Für dieVerhältnisse i111 eutsch-
and ist ratsam, Von der Wiedergabe on (zottesdiensten
und Predigten hıs auf weiteres Interesse derdisciplina
Abstand- nehmen. Kirchenmusikalische Darbietungen kön

HE  am} HLG Rundfunk aufgenommen werden,- S1e nıicht ı
Rahmen gottesdienstlichen andlung erfolgen. Im übrigen
sollen betreffs Zulassung relig1öser und weltanschaulicher N-OF-

ach weiteren Erfahrungen 'areRichtlinien gegehben
werden. Die Mitwirkung der Geistlichen belDarbietungen «ÜÄTC
undiun unterliegt den Bestimmungen des ordinarıus 10Ci
(Archiv kath R: 1927, 6857)

Giraz. PTof. Dr arıng.
(Feldgottesdienste.) (Beschluß der Bischofskonferenz ı

Fulda Da sıch he1 Feldgottesdiensten anläßhch. mılı-
tärıscher Gedenkfeiern Mißstände ergeben aben,bestimmt die
Konferenz: (Gemeinsame (mit Akatholiken)_ lıturgische Felern
sind SLETS abzulehnen Eıne Mitwirkung: der Geistlichenann
J}e ach den örtlichen Verhältnissen gestattiet werden,WEn die
FHeler außerliturgisch iıst Es ist. jedoch darauf sehen, daß


